
IX

Die Parteiorganisationen 
in der Nationalen Volksarmee, 

den Grenztruppen, 
der Deutschen Volkspolizei 

und im Eisenbahnwesen

ie Parteiorganisationen in der 
Nationalen Volksarmee, den 

Grenztruppen, der Deutschen Volks
polizei und im Eisenbahnwesen arbei
ten nach besonderen, vom Zentral
komitee bestätigten Instruktionen.
Ihre Politabteilungen und Parteilei
tungen sind verpflichtet, enge Verbin
dung mit den örtlichen Parteileitun
gen zu unterhalten.
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